
Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 29. Juni 2000

A. Redaktionelle Anpassung an das Sozialgesetzbuch VI

1. In Abschnitt XIV Absatz (b) Ziffer 2 d) der Anlage 1 zu den AVR wird die
Ziffer „39“  durch die Ziffer „237a“ ersetzt.

2. Diese Änderung tritt zum 1. Januar 2000 in Kraft.

B. Redaktionelle Umbenennung des Erziehers am Arbeitsplatz

1. In den Vergütungsgruppen 4b Ziff. 18;  5b Ziff. 3, 11, 14, 15; 5c Ziff. 4, 5, 11, 14;
6b Ziff. 3 und in den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vgr. 1a bis 9
Hochziffer 5e der Anlage 2d zu den AVR wird der bisherige Begriff „Erzieher/-
innen am Arbeitsplatz“ durch den Begriff „Arbeitserzieher/- innen“ ersetzt.

2. Diese Änderungen treten zum 01. Juli 2000 in Kraft.

C. Redaktionelle Umbenennung des Beschäftigungstherapeuten

1. In den Vergütungsgruppen 4a Ziff. 2; 4b Ziff. 3, 4; 5b Ziff. 4, 5, 6; 5c Ziff. 5, 6; 6b
Ziff. 9, 10; 7 Ziff. 55; 8 Ziff. 32 der Anlage 2 zu den AVR wird nach dem Wort
„Beschäftigungstherapeuten“ das Wort „ /Ergotherapeuten/-innen“ eingefügt.

2. Diese Änderungen treten zum 01. Juli 2000 in Kraft.

Freiburg, den 30.06.00 Hellmut Puschmann, Präsident
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